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Eine flache Mulde schiitzt im allgemeinen dann vor Split-
tern, herriihrend von auf dem Boden krepierenden Grana-
ten oder Bomben, wenn wegen des Muldenrandes die De-
tonationsstelle nicht gesehen werden kann.

Wenn vorstehend von «im allgemeinen» gesprochen
wurde, so will damit gesagt sein, daf Ausnahmen sehr
wohl vorkommen kénnen: Am Muldenrand abprellende
Vollgeschosse kénnen bis 40 Grad steil in die Mulde ab-
gelenkt werden; ist die Mg.-Stellung sehr weit entfernt, so
kénnen Geschosse infolge der gekriimmten Flugbahn in die
Deckung hinein gelangen; Splitter werden natiirlich immer

rende Geschosse.

auch in die Héhe steigen und kénnen, fallend, in jede nach

obenoffene Deckunggelangen. Praktischkeine Deckungfindet
man, wenn mit Zeitzindern geschossen wird. Die Geschosse
springen mehr oder weniger senkrecht iiber den Zielen. Dek-
kungnehmen hétte nureinenSinn, wenntiefeganzenge Lécher
gefunden werden kdnnten; auchdannistein Getroffenwerden
noch moglich durch zufsllig gerade senkrechtdariiber detonie-

(Fremde Armeen schiehen gegen Erd-

ziele nur ganz ausnahmsweise Zeitziinder. Die Ausbildung
erfordert viel Mithe und Zeit; und auch der gut ausgebildete
Attillerist bedarf vor dem Wirkungsschiehen eines reich-
lich komplizierten Einschiefverfahrens.)

(Fortsetzung folgt)

Betr. Artikel «Religiose Uberzeugung und Militirdiensts im
| «Schweizer Soldats Ny.

Der Artikelverfasser E. wirft im oben-
erwahnten Aufsatz die sehr berechtigte
Frage auf, wie sich die Armee zu
Leuten einstellen soll, deren weltan-
schauliche Einstellung in uniiberbriick-
barem Gegensatz steht zur soldati-
schen Aufgabe, in welche sie durch
ihre Einteilung hineingestellt wurden.

Es liegt auf der Hand, dafy fir diese
Frage nicht nur im Interesse unserer
Armee und damit auch unseres Staa-
tes, sondern auch in demjenigen der
betreffenden Leute selber, eine klare
und saubere Lésung gefunden werden
muf. Dafy eine solche Lésung, ganz be-
sonders in der heutigen Zeit, im Sinne
einer wohlverstandenen Wahrung der
Glaubens- und Gewissensfreiheit zu
suchen sein wird, muff Grundlage je-
der Diskussion uber diese Frage blei-
ben. )

So verstehe ich die Ausgangsposi-
tion von E. recht gut und bin mit
ihm vollstdndig einig.

Nicht einverstanden kann ich mich
hingegen mit seiner «Lésung» erklaren.
Jetzt, wo alle Spalten der Tageszeitun-
gen und auch unseres «Schweizer Sol-
daten» voll sind von Reformvorschla-
gen und Rezepten zur Neugestaltung
unseres Militarwesens, mufy die von E.
«gefundene» Loésung als etwas allzu
billig und bequem angesehen werden,
wenn dieser einfach im Sinne einer
etwas historisch anmutenden Rekrutie-

rungsvorschrift eine durchgreifende
Umteilung zur Sanitatstruppe  vor-
schlagt.

Sicherlich ist E. zugute zu halten, dafs
er selber nicht Angehériger der Sani-
tatstruppe ist und deshalb nicht ganz
im Bilde sein kann. Es erscheint des-
halb angezeigt, ja noétig zu sein, Auf-
gaben und Dienst der Sanitatstruppen
kurz zu beschreiben und damit die
Unzweckméhigkeit  seiner  «Patent-
I6sung» darzulegen. Sollten diese
Ausfiihrungen darliber hinaus auch
noch auf eine, gliicklicherweise nicht
mehr allgemeine Rekrutierungs- und
Umteilungspraxis eine Wirkung haben,
oder gar noch bei einer Neufassung
der erwdhnten Rekrutierungsvorschrift

beriicksichtigt werden, so wére das um.

so besser.

Unsere Sanitatstruppe ist, gemessen
an ihrer Aufgabe, personell auferor-

dentlich knapp dotiert. Man darf sich -

in dieser Hinsicht durch unsere Frie-
densverhélinisse nicht tauschen lassen,
wo die Blauen eben zwangslaufig «ar-
beitslos» erscheinen missen, weil ja bei
allen unseren Uebungen die Wirkun-
gen der feindlichen Waffen fehlen,
und deshalb lediglich Fufkranke und
Betriebsunfélle und vereinzelte Erkran-
kungen behandelt werden miissen. Im
Kriegsfall liegen die Verhéltinisse voll-
stdndig anders. Da wird das vertraute
Bild des Sanitaters in seinem Kranken-
zimmer verschwinden. Da eine Pflege
Verwundeter oder Kranker im Bereiche
der kémpfenden Front fast undenkbar
ist, mufy sich dann die Tatigkeit der
Sanitdt auf die erste Versorgung der
Verletzten beschranken, die nur soweit
geht, dieselben transportféhig zu ma-
chen, und sie dann von Staffel zu Staf-
fel nach hinten, also aus dem Front-
bereich zu transportieren.

Waéhrend dieser Tatigkeit ist der Sa-
nitatsdienst fir das Wohl und Wehe
der. Verwundeten und Kranken verant-
wortlich und hat diese unter Umstén-
den auch mit der Waffe gegen feind-
liche Einwirkungen zu schiitzen. Da in
einem heutigen Krieg mit einer sehr
ausgedehnien, tiefgestaffelten Front zu
rechnen ist und auch im Hinterland
standig Feindwirkungen durch Luft-
landetruppen und Sabotageabteilun-
gen moglich sind, wird die- Sanitéts-
truppe jetzt auch bewaffnet und zu
gewissen Gefechishandlungen ausge-
bildet.

Die eigentliche Pflege der Verwun-
deten in den hintersten, frontfernsten
Sanitatseinrichtungen  werden  weit-
gehend an Hilfsdienstformationen ab-
gefreten.

Das Bild einer mannlichen, feldgrau
uniformierten «Krankenschwester», wel-
ches unter dem Begriff Sanitdt immer
noch weit verbreitet ist, und das auch
die erwdhnte Rekrutierungsvorschrift
und damit die Lésung von E. inspi-
rierte, stimmi eben nicht mehr. So gut
wie die Verpflegungstruppe, die Trans-
porttruppen, die Feldpost usw. trotz
ihren nur indirekten Kampfaufgaben
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waffentragend und unter Umsténden
kombattant sind, ist eben auch die
Sanitdt zur bewaffneten Truppe gewor-
den, trotzdem sie natiirlich immer in
erster Linie ihrer eigentlichen Aufgabe
treu bleibt.

So gut wie im vergangenen Kriege
die Satzungen des Vélkerrechtes und
der Genfer Konvention nicht immer
und von allen Seiten sitrikte eingehal-
ten wurden, muf auch in einem kom-
menden Ernstfall, der leider nicht ganz
auferhalb jeder Méglichkeit liegt, da-
mit gerechnet werden, dah die sani-
tatsdienstlichen Einrichtungen geschont

werden und dadurch die Sanitats-
truppe ihre Bewaffnung entbehren
kann.

Aus diesen Verhéltnissen nun geht
aber klar hervor, daf die Sanitéts-
truppe nicht mehr der Ort sein kann,
wo alle anderen Waffengattungen un-
serer Armee ihre unerwiinschien Leute
abschieben kénnen. Heutzutage leben
wir Blauen in einer sehr unangenehmen
Uebergangszeit, wo wir einerseits
Schiefi- und Gefechtsausbildung zu
treiben haben und auch die Leistungs-
prifungen wie alle anderen Truppen
ablegen missen, wo wir aber unter
unserer Mannschaft einen sehr hohen
Prozentsatz von kérpetlich behinderten
Schiehuntauglichen haben und zudem
viele unserer Leute aus religidsen
Grinden die Handhabung der Waffen
zu vermeiden wiinschen. Doch hoffen
wir eben, daf dies nur eine Ueber-
gangszeit sein mdége und wir nachher
lauter volltaugliche Rekruten zugefeilt
erhalten. Dies kann aber eben nur
moglich werden, wenn man sich in Zu-
kunft bei der Einteilung klar von der
bisherigen Praxis entfernt und wenn
man ganz besonders vorher alle Kon-
sequenzen abwégt, bevor man Umtei-

lungsvorschldge groffen Stiles vor-
schlagt.
Nicht wahr, Kamerad E., wir sind

doch einig, daf eine Kette immer so
stark oder so schwach ist, wie ihr
schwéchstes Glied, und die Sanitat ist
eben auch so ein Glied unserer Ar-
mee und unserer Landesverteidigung.
F., Oblt. d. San.



	Betr. Artikel "Religiöse Überzeugung und Militärdienst" im "Schweizer Soldat" Nr. 40

